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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1955

Norm

EheG §55 b1

EheG §57 Abs1

Rechtssatz

Eine aus dem gewöhnlichen Verlaufe der Dinge sich ergebende Trennung - wie bei geschäftlicher Abwesenheit,

Aufenthalt zur Kur, Einrückung zum Militär mit anschließender Kriegsgefangenschaft - ist nicht als Aufhebung der

häuslichen Gemeinschaft zu werten.
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